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D E U T S C H E    K O N T A K T A L L E R G I E - G R U P P E    ( D K G )
in der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

Stellungnahme der DKG zur Ziffer 3002 des EBM in der Fassung vom 16.12.2003

Im Entwurf eines neuen Arztgruppen - EBM vom 16.12.2003 findet sich im Abschnitt

"30.1 Allergologie" die im Anhang (Seiten 3 und 4 diese Papiers) wiedergegebene Ziffer zur

Epikutantestung. Hierzu nimmt die Deutsche Kontaktallergie-Gruppe (DKG) wie folgt Stellung:

1. Unter der Ziffer 3002 ist als obligater Leistungsinhalt die Epikutantestung ohne jede

Quantifizierung aufgeführt. Die mit 1655 Punkten dotierte Ziffer ist also theoretisch

abrechnungsfähig, sowie - nach entsprechender Anamnese - ein Test mit einer einzigen

Substanz vorgenommen wird. Eine umfangreiche Epikutantestung zur Aufklärung auch nur

etwas komplizierterer Krankheitsfälle kann leicht 50 bis 60 Testsubstanzen oder sogar mehr

umfassen. Im Fall unklarer Reaktionen kann ein offener Anwendungstest (ROAT) erforderlich

sein. Für eine Epikutantestung entstehen relativ hohe Sachkosten (Testsubstanzen,

Testpflaster). Die gezielte Indikationsstellung, adäquate Durchführung und richtige Beurteilung

eines solchen Tests erfordert Expertise. Es ist nicht im Interesse einer qualitativ hochwertigen

Medizin, wenn hier der notwendige Aufwand nicht angemessen honoriert wird, sondern eine

fundierte Diagnostik einem Minimal-Programm abrechnungstechnisch gleichgestellt wird.

Unser Vorschlag wäre, die einzelnen Testungen gesondert zu honorieren, z.B. mit einer

Gebührenstaffelung. Denkbar wäre ein höherer Satz für die Basisdiagnostik (Standardreihe, ca.

30 Testungen), ein mittlerer Satz für bis zu zusätzliche 30 Testungen (ausreichend für die

meisten Fälle), und ein deutlich geringerer Satz für darüber hinausgehende (über 60)

Testungen (um exzessivem Testen vorzubeugen).

2. Dass die Ziffer 3002 nur noch einmal im Krankheitsfall abgerechnet werden kann, würde

bedeuten, dass nur noch einmal im Jahr eine Epikutantestung vorgenommen werden kann. Für

die Mehrzahl der Fälle ist dies sicher ausreichend. Nicht selten ergibt jedoch erst der weitere

Krankheitsverlauf Hinweise auf zusätzliche auslösende Allergene, wodurch eine weitere

Epikutantestung (keine Wiederholungstestung) noch vor Ablauf eines Jahres erforderlich wird.

Diese Möglichkeit muss erhalten bleiben, da sonst eine Verschleppung der Erkrankung mit allen

gesundheitlichen und ökonomischen Folgen droht. Es sollte daher die Option für die zusätzliche
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Abrechnung einer Ergänzungstestung mit max. 20 Testsubstanzen ermöglicht werden. Zur

Abrechnung wäre der Gebührensatz für die Basisdiagnostik angemessen, da ein nicht

unerheblicher logistischer Aufwand für die erneute Testung anfällt.

3. Eine Pricktestung bzw. eine weitere Testung zum Ausschluss einer Soforttyp-Allergie (Ziffer

3003) ist nach dem vorliegenden Entwurf für den EBM im Behandlungsfall nicht neben der

Epikutantestung berechnungsfähig. Das atopische Ekzem ist jedoch eine der wichtigsten

Differentialdiagnosen des allergischen Kontaktekzems; bei fast allen Ekzempatienten ist es

wichtig, zu klären, ob eine atopische Diathese vorliegt. Dazu ist eine Pricktestung ein

wesentlicher Bestandteil. In der jetzigen Fassung der Ziffer 3002 könnte eine Pricktestung erst in

dem der Epikutantestung folgenden Quartal vorgenommen und berechnet werden, was eine

unnötige und möglicherweise auch kostenträchtige Verschleppung der Diagnostik bedeutet. Es

muss auch in Zukunft möglich sein, in ein und demselben Quartal wichtige diagnostische

Schritte bei Ekzempatienten abarbeiten zu können.

Wenn die Neufassung des EBM in der geplanten Form verbindlich wird, so befürchten wir dass:

1. Eine Qualitätskontrolle in der Diagnostik von Typ IV Allergien nicht mehr möglich ist und der

medizinische Standard deutlich sinkt.

2. Die Abklärung von Kontaktekzemen aus abrechnungstechnischen Gründen verschleppt wird

und hierdurch hohe medizinische und volkswirtschaftliche Folgekosten entstehen.

3. Wegen drastisch sinkender Testzahlen das derzeit breite Angebot an Testsubstanzen verarmen

wird. Eine fundierte Diagnostik wäre damit in Zukunft -ganz unabhängig von allen

abrechnungstechnischen Fragen- nicht mehr möglich.

Zusammenfassend fordert die DKG daher:

1. Die Abrechnung der Epikutantestungen muß in angemessener Relation zur Anzahl der

getesteten Substanzen stehen, um die Qualität der Diagnostik zu sichern.

2. Es muss möglich sein, ergänzende Epikutantestungen im selben Krankheitsfall vornehmen zu

können und auch honoriert zu bekommen.

3. Neben dem Epikutantest muss bei Ekzempatienten eine Pricktestung im selben

Behandlungsfall möglich und abrechnungsfähig sein.

Für den Vorstand der DKG, Kiel, 10.02.2004

Prof. Dr. J. Brasch, Vorsitzender der DKG
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Im Entwurf eines neuen Arztgruppen - EBM vom 16.12.2003 findet sich im Abschnitt

"30.1 Allergologie" die folgende Ziffer zur Epikutantestung:

Zur Erläuterung die Definitionen von "Behandlungsfall" und "Krankheitsfall" aus dem
Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-Ä), § 21 :

Die gesamte von demselben Vertragsarzt innerhalb desselben Kalendervierteljahres
an demselben Kranken ambulant zu Lasten derselben Krankenkasse
vorgenommene Behandlung gilt jeweils als Behandlungsfall.

Ein Krankheitsfall umfasst das aktuelle sowie die nachfolgenden drei
Kalendervierteljahre, die der Berechnung der krankheitsfallbezogenen
Leistungsposition folgen.
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Die oben angesprochene Leistung nach Ziffer 3003 ist Folgende:


